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Firmenwagen: Wann Fahrtenbücher trotz Mängeln noch ordnungsgemäß sind 

Wenn Sie einen Firmenwagen auch privat nutzen, gibt es zwei Möglichkeiten zur Ermittlung des geldwerten 

Vorteils: Entweder durch die sogenannte 1-%-Regelung (Anteil abhängig vom Bruttolistenpreis des 

Fahrzeugs), oder Sie weisen den privaten Anteil durch das Führen eines Fahrtenbuchs nach. Letzteres muss 

dabei alle notwendigen Angaben enthalten, damit es nicht durch das Finanzamt verworfen wird. Das 

Finanzgericht Niedersachsen (FG) musste nun entscheiden, ob kleinere Mängel im Fahrtenbuch schon dazu 

führen, dass die 1-%-Regelung angewendet werden muss. 

 

Der Kläger ist Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH. Von der GmbH wurde ihm ein Pkw auch zur 

privaten Nutzung überlassen. Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung prüfte das Finanzamt die vom 

Kläger geführten Fahrtenbücher. Es versagte die Anerkennung, da in den Fahrtenbüchern als Reiseziele nur 

Ortsnamen bzw. deren Abkürzungen angegeben waren. Ergänzungsblätter waren nicht beigelegt. Das 

Finanzamt ermittelte daher den geldwerten Vorteil nach der 1-%-Regelung. 

 

Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Fahrtenbücher hatten zwar kleinere Mängel, waren aber in der 

Gesamtbewertung noch ordnungsgemäß. Kleinere Mängel führen nicht zur Verwerfung des Fahrtenbuchs 

und Anwendung der 1-%-Regelung, wenn die Angaben insgesamt plausibel sind. Grundsätzlich sind zwar alle 

Angaben – wie die Adresse – im Fahrtenbuch zu machen, diese sind aber nicht notwendig, wenn das Reiseziel 

unschwer zu ermitteln ist. Die Adressen sind unschwer den geführten Kundenlisten des Klägers zu 

entnehmen. Die Hoteldaten lassen sich einfach aus den Reisekostenabrechnungen ermitteln. Auch die durch 

den Kläger verwendeten Abkürzungen sind verständlich. Zwar lagen ohne Begründung geringe Differenzen 

zwischen dem Fahrtenbuch und einem Routenplaner vor. Diese sind aber unschädlich. Die Anforderungen an 

das Fahrtenbuch dürfen nicht überspannt werden, damit aus der widerlegbaren Typisierung der 1-%-

Regelung keine unwiderlegbare Typisierung wird. 

 

Hinweis: Sie möchten wissen, welche Angaben Sie im Fahrtenbuch in der Praxis machen müssen? Wir 

beantworten gerne Ihre Fragen. 
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Europäischer Gerichtshof: Vorsteuerabzug bei überteuerten und nutzlosen Eingangsleistungen 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich mit der Frage beschäftigt, ob der Vorsteuerabzug aus 

Eingangsleistungen zu gewähren ist, für die ein überhöhter Preis gezahlt wurde oder die nicht zu einer 

Erhöhung des Umsatzes geführt haben. 

Die Klägerin war im Elektroanlagenbau in Ungarn tätig. Im Jahr 2014 schloss sie mit einer Werbefirma einen 

Vertrag über die Erbringung von Werbedienstleistungen. Die Leistungen betrafen die Anbringung von 

Werbeaufklebern mit dem Firmenzeichen der Klägerin auf Fahrzeugen bei der Teilnahme an einem 

Automobilrennen. Die Klägerin gab dafür einen Betrag in Höhe von ca. 170.000 € brutto aus und machte aus 

den Eingangsrechnungen den Vorsteuerabzug geltend. Die ungarische Steuerbehörde verweigerte diesen 

jedoch. Sie war der Auffassung, die Aufwendungen stünden nicht mit steuerpflichtigen Tätigkeiten im 

Zusammenhang, und stufte die Werbedienstleistungen einerseits als zu teuer und andererseits als nutzlos 

ein. 

Der EuGH stellte klar, dass das Recht auf Vorsteuerabzug nur bei Ausgaben, die keinen streng geschäftlichen 

Charakter haben (z.B. Luxusausgaben, Ausgaben für Vergnügungen und Repräsentationsaufwendungen), 

ausgeschlossen sei. Insofern müssten Eingangsleistungen geschäftlichen Charakter haben und für Zwecke der 

besteuerten Umsätze des Steuerpflichtigen verwendet werden. Die Vorschriften der 

Mehrwertsteuersystemrichtlinie machten den Vorsteuerabzug jedoch nicht abhängig von einer Erhöhung des 

Umsatzes oder der wirtschaftlichen Rentabilität des Eingangsumsatzes. Eine ausbleibende Steigerung des 

Umsatzes habe keine Auswirkung auf die Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts. Selbst wenn die beabsichtigte 

wirtschaftliche Tätigkeit später nicht ausgeübt werde oder die Eingangsumsätze nicht im Rahmen 

steuerpflichtiger Umsätze verwendet werden könnten, bleibe das Vorsteuerabzugsrecht bestehen. 

 

Auch der Umstand, dass die Werbedienstleistungen überteuert seien, rechtfertige keine Versagung des 

Vorsteuerabzugs. Das Gericht habe anhand des objektiven Inhalts der Werbedienstleistungen zu würdigen, 

ob diese mit einem oder mehreren zum Vorsteuerabzug berechtigten Ausgangsumsätzen oder aber als 

allgemeine Aufwendungen mit der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit der Klägerin in einem direkten und 

unmittelbaren Zusammenhang stünden oder ob es sich um Repräsentationsaufwendungen ohne streng 

geschäftlichen Charakter handele. 

 

Hinweis: Abzuwarten bleibt, welche Schlussfolgerungen die Finanzverwaltung und die Finanzgerichte aus 

diesem EuGH-Urteil ziehen. 
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Erweiterte Gewerbesteuerkürzung: Keine Begünstigung bei erst unterjähriger Grundstücksverwaltung 

Wenn ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in seinem Betriebsvermögen hält, das nicht von der Grundsteuer 

befreit ist, mindert sich sein für die Gewerbesteuer relevanter Gewerbeertrag um 1,2 % des Einheitswerts, 

der zuletzt für den Grundbesitz festgestellt worden ist. Diese pauschale Kürzung soll eine Doppelbesteuerung 

des Grundbesitzes mit Gewerbesteuer und Grundsteuer abmildern. 

 

Reinen Grundstücksunternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen, steht eine 

sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung zu: Sie können ihren Gewerbeertrag um den Teil kürzen, der 

auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt, sodass eine Doppelbesteuerung in 

vollem Umfang vermieden wird. 

 

Der Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, dass die erweiterte Kürzung im Gründungsjahr einer 

Kapitalgesellschaft nicht in Anspruch genommen werden könne, wenn sie sich erst Monate nach ihrer 

Eintragung in das Handelsregister mit der Verwaltung eigenen Grundbesitzes befasst, denn in diesem Fall sei 

sie nicht ausschließlich grundstücksverwaltend tätig. 

 

Zugrunde lag der Entscheidung der Fall einer GmbH, die im Jahr 2014 in das Handelsregister eingetragen 

worden war. Gegenstand des Unternehmens waren zwar der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken, 

mit dem Erwerb hatte sie allerdings erst zeitversetzt mehrere Monate später begonnen. Die Gesellschaft 

begehrte für 2014 die erweiterte Kürzung für Grundstücksunternehmen, das Finanzamt lehnte jedoch ab und 

setzte – ausgehend von einem Gewinn aus Gewerbebetrieb in Höhe von 82.394 € – einen 

Gewerbesteuermessbetrag von 2.880 € fest. Das Amt argumentierte, dass die Gesellschaft bis zum 

Grundstückserwerb keiner begünstigten Grundstücksverwaltung nachgegangen war und vielmehr bis dahin 

lediglich ihre Stammeinlage verwaltet und den Grundstückserwerb vorbereitet habe. 

 

Die Bundesrichter bestätigten die Entscheidung des Finanzamts und verwiesen darauf, dass die GmbH nicht 

während des gesamten Erhebungszeitraums 2014 der Verwaltung oder Nutzung von Grundbesitz 

nachgegangen sei. Da erst ab dem Grundstückserwerb eine begünstigte Tätigkeit angenommen werden 

könne, fehle es also im Jahr 2014 an der „ausschließlichen“ Verwaltung und Nutzung von Grundbesitz, die für 

die erweiterte Gewerbesteuerkürzung erforderlich sei. 
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Ehevertrag: Keine Schenkungsteuer bei vereinbarter Bedarfsabfindung im Scheidungsfall  

Eine der Schenkungsteuer unterliegende freigebige Zuwendung liegt nicht vor, wenn Eheleute die 

Rechtsfolgen ihrer Eheschließung umfassend individuell regeln und für den Fall der Beendigung ihrer Ehe eine 

Zahlung des einen Ehepartners an den anderen in einer bestimmten Höhe vorsehen, die aber erst zum 

Zeitpunkt der Ehescheidung zu leisten ist („Bedarfsabfindung“). 

 

Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Paar anlässlich seiner Eheschließung einen notariell beurkundeten 

Ehevertrag geschlossen, der im Rahmen eines Gesamtpakets alle Scheidungsfolgen regeln sollte. Der Frau 

wurde darin für den Fall der späteren Scheidung ein Zahlungsanspruch eingeräumt, der verschiedene 

familienrechtliche Ansprüche abgelten sollte. Bei einem Bestand der Ehe von 15 vollen Jahren sollte ein 

bestimmter Betrag zur Auszahlung kommen, bei kürzerer Ehe wurde der Betrag zeitanteilig abgeschmolzen 

(„pro rata temporis“). Nach Ablauf des 15-Jahres-Zeitraums war die Ehe dann später tatsächlich geschieden 

worden, sodass die Frau den ungekürzten Abfindungsbetrag erhielt. Das Finanzamt unterwarf die 

Geldzahlung als freigebige Zuwendung der Schenkungsteuer, wogegen die Frau vor den Bundesfinanzhof 

(BFH) zog. 

 

Die Bundesrichter lehnten die Besteuerung der Bedarfsabfindung nun ab und erklärten, dass keine pauschale 

Abfindung ohne Gegenleistung erbracht worden sei. Durch den Ehevertrag seien Rechte und Pflichten der 

Eheleute durch umfangreiche Modifikation denkbarer gesetzlicher familienrechtlicher Ansprüche im Falle der 

Scheidung pauschal neu austariert worden. 

 

Werde ein derartiger Vertrag geschlossen, in dem alle Scheidungsfolgen „im Paket“ geregelt seien, dürften 

hieraus nach Gerichtsmeinung keine Einzelleistungen herausgelöst und der Schenkungsteuer unterworfen 

werden. Ein solches Vorgehen würde den Umstand unberücksichtigt lassen, dass ein derartiger Vertrag einen 

umfassenden Ausgleich aller Interessengegensätze anstrebe und insofern keine Einzelleistung ohne 

Gegenleistung beinhalte. 

 

Hinweis: Nach Ansicht des BFH hatte der Ehemann keinen „Willen zur Freigebigkeit“, denn sein Bestreben 

war es, durch die Abfindungszahlung sein eigenes Vermögen vor unwägbaren finanziellen Verpflichtungen zu 

schützen. 
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Veräußerungsgewinn: Wie wirkt sich eine Teilvermietung auf die Freistellung aus? 

Wenn Sie Ihr Haus verkaufen, nachdem Sie es weniger als zehn Jahre in Ihrem Besitz hatten, kann dies zu 

einem steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn führen. Dies ist der Fall, wenn Sie das Haus nicht selbst 

bewohnt, sondern vermietet haben. Aber wie ist es eigentlich, wenn Sie das Haus zwar selbst bewohnt haben, 

jedoch ab und zu ein einzelnes Zimmer vermietet haben? Führt dies auch dazu, dass ein steuerpflichtiger 

Veräußerungsgewinn entsteht? Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) hatte in einem solchen Fall zu 

entscheiden. 

 

Die Kläger sind verheiratet und werden zusammen veranlagt. Am 12.04.2011 erwarben sie ein Reihenhaus, 

welches sie selbst bewohnten. In den Jahren 2012 bis 2017 vermieteten sie einzelne Zimmer tageweise (ca. 

zwölf bis 25 Tage pro Jahr) an Messegäste. Daraus erzielten sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. 

In der übrigen Zeit nutzten sie die Zimmer als Kinderzimmer. Im November 2017 wurde das Haus verkauft. 

Das Finanzamt ging aufgrund der zeitweisen Vermietung einzelner Zimmer von einem steuerpflichtigen 

Veräußerungsgeschäft aus. Da das Gebäude teils zu eigenen Wohnzwecken genutzt und teils fremdvermietet 

worden sei, sei nur eine teilweise Freistellung möglich. 

 

Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Das Haus wurde ihm zufolge im Zeitraum zwischen Anschaffung und 

Veräußerung nur zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Eine tageweise entgeltliche Vermietung von Zimmern 

ändere daran nichts. Beurteilt wird das gesamte Gebäude als einheitliches Wirtschaftsgut. Durch die zeitweise 

Zimmervermietung entsteht kein selbständiges Wirtschaftsgut. Bei einem Arbeitszimmer ist dies auch nicht 

der Fall. Das Haus ist insgesamt von der Besteuerung auszunehmen. Nach dem Gesetzeswortlaut muss nicht 

das gesamte Gebäude zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden. Es kommt nämlich bei der Nutzung zu 

eigenen Wohnzwecken nicht auf die räumliche, sondern auf die zeitliche Ausschließlichkeit an. Eine tageweise 

Vermietung des ansonsten eigengenutzten Gebäudes ist unschädlich. Die Eigennutzung überwiegt die 

Fremdnutzung im Sachverhalt deutlich. 

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Sprechen Sie uns an, wenn bei Ihnen ein ähnlicher 

Sachverhalt vorliegt und das Finanzamt Steuern erhoben hat. 
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